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Jegenstorf, im Dezember 2021/WIE 

 

Merkblatt MB_AK0011 (gültig per 01.01.2022) 
«Angepasste Jagdausbildung BEJV ab Kursjahr 2022/2023» 
 
 

Auf Kursjahr 2022/2023 hin werden die Vorgaben für die BEJV-Ausbildung von 
Jungjäger*innen (JJ) angepasst! 
 
Dieses Merkblatt soll den Betroffenen als Zusammenfassung für alle praktischen Arbeiten im 
Verein dienen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Die geltenden Verbindlichkeiten finden sich in den entsprechenden Richtlinien Jungjägerausbildung 
bzw. dem Reglement zur Ausbildung. 
 
Die Grundausbildung erstreckt sich über zwei Jahre. Die zu leistenden, praktischen Pflichtstunden 
verteilen sich bewusst über die gesamte Ausbildungsdauer. Die nachweisliche Einhaltung der 
Minimalvorgaben je Ausbildungsjahr ist für eine Prüfungszulassung zwingend! 
 
Die Pflichtstunden werden gemäss Ausbildungsreglement im Leistungsheft für Jungjäger 
eingetragen und bescheinigt. Die Bescheinigung erfolgt am Ausführungstag. 
 
Das Leistungsheft ist in seinen Inhalten entsprechend angepasst worden. Die Erfassung 
anrechenbarer Pflichtstunden ist ab Erhalt Leistungsheft möglich. 
 
Die vormalige Bestätigung, welche definitiv angemeldeten Jungjäger*innen bereits vor offizieller 
Kurseröffnung im Sinne von Artikel 14 (JaDV) im Rahmen der Gruppenjagd ermöglichte, sich aktiv 
an der Jagd zu beteiligen, ist mit der 2-jährigen Ausbildungsdauer hinfällig geworden.  

 
 

A. Pflichtstunden Hege- und Jagdhundewesen 
Kategorie Mindeststunden 

je Kategorie nach 
2 Jahren  

Jahr 1 Jahr 2 

Minimalanforderung: 80h in 2 Jahren   
Total 

mind. 30h 
(Kategorie frei) 

 
Total 

mind. 50h 
(Kategorie frei) 

Rehkitzrettung 10 

Biotophege 10 

Jagdhundeausbildung  10 

Wildschadenverhütung 5 

Unfallverhütung 5 

Notfütterung 0 

 
 

B. Jagdschiessen Vereine 
Minimalanforderung Jahr 1 & 2 

Jagdschiessen Verein (≠ Pirschgang BEJV) werden 
von den Jagdvereinen des BEJV organisiert / 
angeboten. Die Jungjäger*innen absolvieren 
mindestens drei Jagdschiessen in einem BEJV-
Jagdverein. 

mind. 3 Jagdschiessen 
 

 

                                                
1 Verbindlich ist die Richtlinie JJ-Ausbildung  

http://www.bernerjagd.ch/
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C. Jagdbegleitung 

Minimalanforderung Jahr 1 Jahr 2 

Mindestens 6 Jagdbegleitungen in 2 Jahren (3+3). mind. 3 Jagd-
begleitung  

 
Patentkategorien: 

A, B, C, D, E 

mind. 3 Jagd-
begleitung  

 
Patentkategorien: 

A, B, C, D, E 

Jagdbegleitungen sind ausschliesslich in den 
Patentkategorien A, B, C, D, E anrechenbar2. 

Geforderte Jagdbegleitungen in mindestens 2 
unterschiedlichen Patentkategorien absolviert. 

 
 

D. Verantwortlichkeiten: 
Für die Jungjäger*innen gilt bezüglich ihrer praktischen Ausbildung grundsätzlich das 

Holprinzip! 

 

 Die Verantwortung betreffend Einhaltung, Umsetzung und Erfüllung der Minimalvorgaben 

obliegt grundsätzlich der Jungjägerin / dem Jungjäger. Kursleiter und Obleute können 
diesbezüglich die Leistungshefte bzgl. der Einträge periodisch prüfen. 

 

 Die Vereine und deren Obleute (Schiess-, Hege- und Hundeobleute) wiederum stellen 

sicher, dass die JJ frühzeitig bzgl. der Termine informiert und aufgeboten sind sowie 
fachspezifisch gemäss Lehrplaninhalten ausgebildet werden. 
 

 Ebenso stellen die Vereine sicher, dass den JJ ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der 
geforderten Leistungen geboten werden. Dabei bitten wir die Vereine um Berücksichtigung 
des BEJV-Terminkalenders. Hier sind die allgemeinen Termine (zB. Moduldaten) 
aufgeschaltet. https://www.bernerjagd.ch/aktuelles/termine/alle-termine.html 

 

 Jagdbegleitung ist Vertrauenssache!  
Die JJ stellen durch die regelmässige Teilnahme an Vereinsanlässen eigens sicher, dass sie 
vor Jagdbeginn den entsprechenden Anschluss zur Jägerschaft herstellen. 
Die Jägerschaft ihrerseits ist aufgefordert, Anfragen der JJ wohlwollend zu beantworten und 
ihnen die jagdliche Praxis anlässlich der Jagdbegleitungen näher zu bringen. 

 

 Bei Fragen (seitens JJ wie Vereine/Obleute) helfen die zuständigen Kursleiter gerne weiter. 

 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

 

      
 
Daniel Wieland      Pedro Kuhn 
Präsident Ausbildungskommission   Vize-Präsident Ausbildungskommission  
Berner Jägerverband BEJV    Berner Jägerverband BEJV 

 
 

                                                
2Die Begleitung von Jäger*innen mit Spezialabschussbewilligung (Gelichter), bei Gatterabschüssen oä. ist möglich jedoch nicht 
anrechenbar an die Jagdbegleitung.  

http://www.bernerjagd.ch/
https://www.bernerjagd.ch/aktuelles/termine/alle-termine.html
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Versand MB_AK001 zuhanden (Mailversand): 

- Vereine/Sektionen pA. Präsidenten (via gsbejv-Versand) 
- Ausbildungskommission BEJV  
- Vorstand BEJV 
- Jagdinspektorat Kanton Bern, pA. N. Blatter 
- Jagdprüfungskommission Kanton Bern, pA. F. Bohren und F. Kölliker 

http://www.bernerjagd.ch/

